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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1968

Norm

StPO §221 Abs1

StPO §281 Abs3

StPO §345 Abs3

Rechtssatz

Nach herrschender Rechtsprechung läßt eine Verkürzung der gesetzlichen Einlassungsfrist einen nachteiligen Ein6uß

auf die Entscheidung im allgemeinen dann nicht - mit Sicherheit - ausschließen, wenn der Angeklagte zur Besprechung

mit seinem Verteidiger kaum Zeit und Gelegenheit hatte (mit allgemeinen Ausführungen zu § 221 Abs 1 im

Zusammenhang mit §§ 281 Abs 3, 345 Abs 3 StPO).
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9 Os 149/68

Entscheidungstext OGH 10.12.1968 9 Os 149/68
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